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Mäsitsch – Fachsprache übersetzt 

«Gewinnerinnen dank der AHV-Reform» 
 

 

Wer sind die Gewinnerinnen der AHV-Reform? 

 

Die AHV-Reform ist am 1. Januar 2024 in Kraft getreten. 

 

Sofern die AHV-Rente nicht vorbezogen wird, erhalten Frauen der Übergangsgeneration (Jahrgänge 
1961 – 1969) einen Rentenzuschlag abhängig vom massgebenden durchschnittlichen 
Jahreseinkommen und Jahrgang. Zudem wird das Referenzalter schrittweise um 3 Monaten bis Alter 
65 erhöht.  

 

→ Tool: Siehe letzte Seite!  
 

 AHV-Grundzuschlag 

 

 

  

 AHV-Rentenzuschlag 

 

Geburtsdatum Referenzalter 
AHV-Rentenzuschlag / Monat 

(in % des Grundzuschlags) 

1961 64 + 3 Monate 25 % 

1962 64 + 6 Monate 50 % 

1963 64 + 9 Monate 75 % 

1964 65 Jahre 100 % 

1965 65 Jahre 100 % 

1966 65 Jahre 81 % 

1967 65 Jahre 63 % 

1968 65 Jahre 44 % 

1969 65 Jahre 25 % 

 

 

Gibt es auch Frauen der Übergangsgeneration, welche finanziell bessergestellt werden als vor 
der AHV-Reform? 

 

NZZ-Artikel vom 22.04.2025: Posten | Feed | LinkedIn 

Einkommen (DJE) in CHF Grundzuschlag pro Monat 

Bis 60’480 CHF 160 

60’481 – 75’600 CHF 100 

75’601 CHF 50 

mailto:marcel.eigenmann@gmx.ch
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_______________________________________________________________________________________________________________  

12_Gewinnerinnen dank der AHV-Reform_20250429_Publikation  Version 29.04.2025 Seite 2 von 4 
 

© Marcel Eigenmann, Mäsi(tsch), marcel.eigenmann@gmx.ch 

Dipl. Sozialversicherungsexperte, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis  
SWISS AWP® - Swiss Associate Wealth Planner™  

 

Beispiel 

 

 AHV-Renten 

 

Jahr AHV-Minimalrente AHV-Maximalrente 

2025 CHF 1’260 CHF 2’520 

2026 (Annahme) CHF 1’260 CHF 2’520 

2027 (Annahme) CHF 1’300 CHF 2’600 

 

 

Katrin fragt sich, wie alt sie werden müsste, damit sie von der AHV-Reform aufgrund des 
Rentenzuschlags profitieren kann, obwohl sie 9 Monate später das Referenzalter erreichen wird.  

 

Sie ist ledig, am 10.01.1963 geboren und erreicht somit am 31.10.2027 das Referenzalter (64 Jahre / 
9 Monate). Sie hat ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von CHF 15’120 und 
bekommt somit eine minimale AHV-Einzelrente.  

 

 

Vor AHV-Reform 

 

Erreichen Rentenalter: 01.2027 (64 Jahre) / 1. Rentenzahlung: 02.2027 

AHV-Rente: CHF 1’300  

 

 

Nach AHV-Reform 

 

Erreichen Referenzalter: 10.2027 (64 Jahre + 9 Monate) / 1. Rentenzahlung 11.2027 

AHV-Rente: CHF 1’300 + CHF 120 (Rentenzuschlag, welcher nicht der Teuerung angepasst wird.)  

= CHF 1’420 

 

 

Break-even: 

 

(9 x CHF 1’300) : (CHF 1’420 – CHF 1’300) = 98 Monate → 8 Jahre und 2 Monate 

 

 

Wenn Katrin nach dem Alter von ca. 73 Jahren sterben würde, ist der Bezug aufgrund der AHV-
Reform vorteilhafter. (Weitere Faktoren wie z.B. Steuerbelastung usw. sind nicht berücksichtigt).    

 

➔ Aufgrund der durchschnittlichen Lebenserwartung lohnt sich die AHV-Reform für Katrin.  
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Übersicht Break-Even vor/nach AHV-Reform 
 

Jahrgang Durchschnittliches Einkommen 
Break-Even nach ca. X Jahren ab neuem 

Referenzalter 

1961 - 1965 

CHF 15’120 08 Jahren 

CHF 45’360 12 Jahren 

CHF 60’480 14 Jahren 

CHF 61’992 22 Jahren 

CHF 68’040 23 Jahren 

CHF 90’720 51 Jahren 

1966 

CHF 15’120 10 Jahren 

CHF 45’360 15 Jahren 

CHF 60’480 17 Jahren 

CHF 61’992 26 Jahren 

CHF 68’040 27 Jahren 

CHF 90’720 63 Jahren 

1967 

CHF 15’120 13 Jahren 

CHF 45’360 19 Jahren 

CHF 60’480 22 Jahren 

CHF 61’992 34 Jahren 

CHF 68’040 36 Jahren 

CHF 90’720 81 Jahren 

1968 

CHF 15’120 18 Jahren 

CHF 45’360 28 Jahren 

CHF 60’480 31 Jahren 

CHF 61’992 49 Jahren 

CHF 68’040 51 Jahren 

CHF 90’720 115 Jahren 

1969 

CHF 15’120 32 Jahren 

CHF 45’360 48 Jahren 

CHF 60’480 53 Jahren 

CHF 61’992 86 Jahren 

CHF 68’040 89 Jahren 

CHF 90’720 202 Jahren 

Grundlage: Sozialversicherungskennzahlen 2025 / Farbgestaltung aufgrund der durchschnittlichen Lebenserwartung von 88 Jahren. 

Es ist mir auch bewusst, dass man teilweise die angegebenen Jahre gar nie erreichen kann. 😊 

mailto:marcel.eigenmann@gmx.ch
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Tipps für die Praxis 

 

 

 

Fazit 

 

Wenn wir bei den Frauen mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von ca. 88 Jahren 
rechnen, so sind die «Gewinnerinnen» die Frauen der Übergangsgenration mit den 

• Jahrgängen 1961 – 1965 bis mittlerem Einkommen (< CHF 75’600) 

• Jahrgängen 1966 – 1968 mit tieferem Einkommen (< CHF 60’480) 

 

 

 

Brauchst du ein Tool als Unterstützung? 

LinkedIn-Beitrag teilen und ich sende dir die Zugangsdaten! 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7267416893077028864/ 

 

 

 
 

 

Haftungsausschluss: 

Alle Angaben in dieses Dokumentes dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Der Ersteller (Marcel Eigenmann) übernimmt keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Rechtmässigkeit der Inhalte oder der darin enthaltenen Links. Es können keinerlei Ansprüche gegenüber  dem Ersteller dieses Dokumentes abgeleitet werden. Die 
Meinungen und sonstigen Informationen dienen nicht als Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerliche oder andere Fragen.  
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jeweiligen Rechteinhaber. Die Weiterverwendung dieses Dokumentes ist ausschliesslich für private Zwecke gestattet. Für jegliche andere als die private Verwendung (Reproduktion, 
Benutzung für öffentliche oder kommerzielle Zwecke usw.) ist die schriftliche Zustimmung des Erstellers nötig. 
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